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Employee-Self-Service für das Reisemanagement (ESS) 

Anleitung: Vorgesetztenrolle (= Schulleitung) 

 

Anmeldung: Serviceportal Bund 

 

service.gv.at 

 

 
 

Detaillierte Schulungsunterlagen und Schulungsvideos: 

 

 
 

Als Schulleitung müssen Sie regelmäßig prüfen, ob neue Reiseanträge oder 

Reisekostenabrechnungen eingelangt sind. Die Genehmigung eines Reiseantrages liegt 

im Ermessen der Schulleitung.  

Reiseanträge müssen stets vor Beginn der Dienstreise gestellt werden, nachträgliche 

Anträge können nicht genehmigt werden. Jede Lehrperson ist selbst dafür 

verantwortlich, zeitgerecht einen Reiseantrag für eine bevorstehende Dienstreise zu 

stellen. 
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Schritt für Schritt zur Genehmigung eines Reiseantrags oder einer 

Reisekostenabrechnung:  

 

 Alle Reiseanträge und Reisekostenabrechnungen finden Sie unter „Aufgaben und 
Benachrichtigungen“: 

 
 

 

 Klicken Sie auf die jeweilige Aufgabe und klicken Sie anschließend auf 
„Bearbeiten“. Es öffnet sich ein neues Dialogfenster. 

 
 

 Es erscheint eine Übersicht zum Dienstreiseantrag/zur Reisekostenabrechnung.  
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 Öffnen Sie die Anhänge bzw. Belege und prüfen Sie die sachliche Richtigkeit. Im 
Feld Stellungnahme können Sie nützliche Informationen ergänzen. 

 

 
 Unter „Formular anzeigen“ finden Sie eine Detailansicht des Reiseantrages / der 

Reisekostenabrechnung.  
 

 
 Je nach Sachverhalt kann der Reiseantrag / die Reisekostenabrechnung 

genehmigt, zurückgesendet oder abgelehnt werden.  
Eine Rücksendung veranlasst eine Korrektur durch den Absender (= die 

Lehrperson); hierzu fügen Sie in „Informationstext für Mitarbeiter/in“ einen 

Kommentar hinzu (z.B.: Mitfahrer fehlt, keine Rechnung beigelegt etc.) 

 
 

 Mit der Genehmigung ist das Verfahren in ESS abgeschlossen.  
 

 

 

 

 


